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Akkreditierungsbericht 
Programmakkreditierung – Einzelverfahren 
 
► Inhaltsverzeichnis 
 

Hochschule IB Hochschule für Gesundheit und Soziales 

Ggf. Standort Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Köln (ab 2025) 

Studiengang Angewandte Therapiewissenschaft: Ergotherapie, Logopä-
die, Physiotherapie (B. Sc.) 

Abschlussbezeichnung Bachelor of Science 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☐ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☒ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend1 

☒ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 

Ausbildungsbegleitend: 8 Semester 
Berufsbegleitend: 5 Semester 
(jeweils unter Berücksichtigung der pauschalen Anrechnung 
von 82 CP aus der Berufsausbildung) 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 180 ECTS 

Aufnahme des Studienbetriebs am 
(Datum) 

01.10.2012 

Aufnahmekapazität 
(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

30 Pro Semester ☐ Pro Jahr und Studi-
enzentrum ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

342 Pro Semester ☐ Pro Jahr, studienzent-
rumsübergreifend ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-
tinnen und Absolventen 

15,3 Pro Semester ☐ 
 

Pro Jahr, studienzent-
rumsübergreifend ☒ 

* Bezugszeitraum:  
 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 2 
 

Verantwortliche Agentur Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales 
(AHPGS) 

 
1 In beiden Varianten des Studiengangs werden 82 CP für die in der vorangegangenen Berufsausbildung erworbenen 
Kompetenzen pauschal angerechnet und dasselbe Curriculum entlang von 15 Modulen im Umfang von 98 CP im 
Studium absolviert (für genauere Ausführungen und Darstellung siehe „Studienstruktur und Studiendauer“ und „Curri-
culum“). 
2 Diese Angabe sowie die zu den Absolvent:innen beziehen sich ausschließlich auf die ausbildungsbegleitende Vari-
ante des Bachelorstudiengangs „ATW“, da die berufsbegleitende Variante aufgrund zu geringer Nachfrage noch nicht 
angeboten wurde. 
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Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-
richt (Ziffer 1) 
Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 
Entscheidungsvorschlag des Gutachter:innengremiums zur Erfüllung der fachlich-inhalt-
lichen Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 
Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☐ erfüllt 

☒ nicht erfüllt 

Das Gutachter:innengremium schlägt dem Akkreditierungsrat folgende Auflage vor: 
- Auflage 1 (Kriterium § 14 MRVO): Die systematische Beteiligung der Absolvent:innen im 

Sinne eines kontinuierlichen Monitorings des Studiengangs ist nachzuweisen. 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Die IB Hochschule für Gesundheit und Soziales wurde nach Berliner Hochschulrecht als staatlich 

anerkannte private Hochschule zum Wintersemester 2007/2008 eröffnet. Standorte der IB Hoch-

schule sind Berlin, Stuttgart, Hamburg, Köln und München. Die Hochschule bietet derzeit acht 

Bachelorstudiengänge sowie drei Masterstudiengänge an, die zum Teil standortübergreifend stu-

diert werden können. Die Fakultät Gesundheits- und Sozialwissenschaften wurde zum Winterse-

mester 2023/2024 in eine Department-Struktur überführt. Derzeit sind die Departments Gesund-

heitswissenschaften/Gesundheitspädagogik und Psychologie eingerichtet. In Kooperation mit 

dem Unfallkrankenhaus Berlin bietet die IB Hochschule ab dem Sommersemester 2024 einen 

Bachelor- und einen Masterstudiengang „Digital Health“ an. Die Studiengänge der IB Hochschule 

haben derzeit einen Online-Präsenz-Anteil von bis zu 25 %. Dies ist Teil des studiengangüber-

greifenden Blended-Learning-Konzepts der Hochschule und soll mit der Reakkreditierung des 

Studiengangs auf ca. 50 % Online-Lehre ausgeweitet werden. 

Der von der IB Hochschule für Gesundheit und Soziales an den Studiengangstandorten Berlin, 

Hamburg, Stuttgart und München sowie ab dem Wintersemester 2025 in Köln angebotene Stu-

diengang „Angewandte Therapiewissenschaft: Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie“ ist ein 

Bachelorstudiengang, der als Teilzeitstudium entweder ausbildungsbegleitend (‚ab‘) oder berufs-

begleitend (‚bb‘) konzipiert ist. Der Studiengang richtet sich sowohl an Studierende, die bereits 

eine Ausbildung in einem der zugrunde gelegten Gesundheitsfachberufe (Ergotherapie, Logopä-

die, Physiotherapie) nachweisen können, als auch an solche Studierende, die sich in einer der 

studienrelevanten Ausbildungen befinden. Die Konzeption des Curriculums des Studiengangs 

berücksichtigt in der ausbildungsbegleitenden Variante im sechsten Semester die extern stattfin-

denden staatlichen Prüfungen in den Berufen der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. 

Der Studiengang umfasst 180 Credit Points (CP) nach dem European Credit Transfer System 

(ECTS), wobei ein CP einem Workload von 25 Stunden entspricht. In beiden Varianten ist der 

Studiengang in insgesamt 19 Module unterteilt, von denen 15 Module im Rahmen des Studiums 

erfolgreich absolviert werden müssen. Die Kompetenzen der vier Module 0.1 „Praktikum und Be-

richt“ (30 CP), 0.2 „Medizinische Fächer“ (15 CP), 0.3 „Gesundheitspädagogik/Sozialwissen-

schaften“ (27 CP) und 0.4 „Gesundheitsökonomische Grundlagen in Rehabilitation und Präven-

tion“ (10 CP), werden in der berufsbegleitenden Variante im Umfang von insgesamt 82 CP aus 

der jeweiligen Berufsausbildung (Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie) pauschal ange-

rechnet. Der gesamte Workload beträgt 4.500 Stunden. Unter Berücksichtigung der Anrechnung 

von 2.050 Stunden gliedert er sich in 600 Stunden Präsenzstudium und 1.850 Stunden Selbst-

studium. Das Studium wird an allen Standorten mit dem Hochschulgrad „Bachelor of Science“ (B. 

Sc.) abgeschlossen. Die erste Zulassungsvoraussetzung für den Studiengang ist in beiden Vari-

anten (ausbildungsbegleitend = ‚ab‘/berufsbegleitend = ‚bb‘) die allgemeine, die fachgebundene 
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Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Beruflich Qualifizierte haben gem. § 11 BerlHG Zu-

gang. Zur ausbildungsbegleitenden Variante setzt die Zulassung zudem einen Ausbildungsver-

trag für eine Fachschulausbildung für Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie voraus. Die 

Zulassung zur berufsbegleitenden Variante erfordert ergänzend eine bereits abgeschlossene 

Fachschulausbildung als staatlich anerkannte Ergotherapeut:in, Logopäd:in oder Physiothera-

peut:in. In der ausbildungsbegleitenden Variante beträgt die Regelstudienzeit acht Semester, in 

der berufsbegleitenden Variante unter Berücksichtigung der Anrechnung im Umfang von 82 CP 

fünf Semester. Der Studiengang befähigt die Studierenden, aufbauend auf oder parallel zur fach-

schulischen Ausbildung und den erlernten praktischen Fähigkeiten, zu wissenschaftlich fundier-

tem therapeutischen Handeln. Die Absolvent:innen können ihr klinisch-therapeutisches Handeln 

auf der Grundlage von wissenschaftlichen Kenntnissen und Methoden begründen und kritisch 

hinterfragen. 

Das Absolvieren des Studiengangs ermöglicht bereits im Feld tätigen oder sich in der Ausbildung 

befindenden angehenden Therapeut:innen aus den Fachbereichen Ergotherapie, Logopädie und 

Physiotherapie, Karrierewege in Wissenschaft, Forschung und Lehre oder Tätigkeiten mit Lei-

tungsaufgaben in Therapie- und Gesundheitseinrichtungen einzuschlagen. Es werden Studien-

gebühren erhoben. 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachter:innengremiums 
Nach Ansicht der Gutachter:innen liegt dem Bachelorstudiengang „Angewandte Therapiewissen-

schaft: Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie“, ausbildungsbegleitend und berufsbegleitend, 

ein gut funktionierendes Studiengangskonzept zugrunde. 

Der Studiengang wird in Teilzeit und wahlweise ausbildungsbegleitend oder berufsbegleitend an-

geboten. Zur Vereinbarkeit von Studium und Ausbildung oder Berufstätigkeit sowie ggf. einem 

Wohn- und Arbeitsort in einer anderen Stadt, trägt ein standortübergreifendes Lehrangebot mit 

einem Blended-Learning-Konzept bei, das fünf Hochschulwochenenden (Blockunterricht) pro Se-

mester mit Online-Präsenz- und Präsenzanteilen vorsieht. Die Hochschule versteht sich weiterhin 

als Präsenzhochschule, plant dabei aber, das Blended-Learning-Konzept hinsichtlich der Online-

Anteile auszubauen und zu erweitern. Als exemplarisch besonders gelungen heben die Gutach-

ter:innen die Gestaltung des asynchronen Online-Moduls „Quantitative Forschungsmethoden“ 

auf der Lernplattform Moodle hervor. 

Die Gutachter:innen befinden den Studiengang für schlüssig hinsichtlich des Konzepts, der Qua-

lifikationsziele und der Ausstattung. Sie machen darauf aufmerksam, dass die Professionalisie-

rung einer Berufsgruppe insbesondere auch eine wissenschaftliche Vertiefung fachspezifischer 

Inhalte voraussetzt. Diese vertieften fachspezifischen Inhalte sollten im Curriculum deutlicher 

zum Tragen kommen.  

Positiv bewerten die Gutachter:innen die durch die Studierenden bestätigte Lehrqualität und die 

überwiegend enge Betreuung durch die Lehrenden sowie den didaktisch adäquaten und ab-

wechslungsreichen Prüfungsmix. 
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1  Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 
(gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 

 
Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO)  

Sachstand/Bewertung  
Der Bachelorstudiengang „Angewandte Therapiewissenschaft: Ergotherapie, Logopädie, Physi-
otherapie“ ist gemäß § 1 der Studien- und Prüfungsordnung als Teilzeitstudiengang in Präsenz 
sowohl berufsbegleitend als auch ausbildungsbegleitend konzipiert. Für das Absolvieren des Stu-
diengangs werden 180 Credit Points (CP) nach dem European Credit Transfer System (ECTS) 
vergeben. Die Regelstudienzeit beträgt in der ausbildungsbegleitenden Variante acht und in der 
berufsbegleitenden Variante fünf Semester, jeweils unter Berücksichtigung der pauschalen An-
rechnung von 82 ECTS aus der Berufsausbildung. 
In beiden Varianten des Studiengangs werden 82 CP für die in der vorangegangenen Berufsaus-
bildung erworbenen Kompetenzen pauschal angerechnet und dasselbe Curriculum entlang von 
15 Modulen im Umfang von 98 CP im Studium absolviert. Das Studium beginnt für Studierende 
beider Varianten einmal jährlich im Wintersemester mit den beiden Modulen 1.1 „Einführung in 
wissenschaftliches Arbeiten und Therapiewissenschaft“ in Präsenz und 1.2 (I) „Interdisziplinäre 
Projektarbeit im Kontext von Prävention und Rehabilitation I“ in Online-Präsenz. Die berufsbe-
gleitende Variante beinhaltet in jedem Semester ein Modul im asynchronen Format, welches für 
die Studierenden der Variante ‚ab‘ im Präsenz- oder synchronen Online-Präsenz-Format stattfin-
det. Die Studierenden der Variante ‚bb‘ absolvieren in jedem Semester drei bis vier Module, wäh-
rend in der Variante ‚ab‘ je Semester meist ein bis zwei sowie einmal drei und einmal vier Module 
abgeschlossen werden.  
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 

Studiengangsprofile (§ 4 MRVO) 

Sachstand/Bewertung  
Im Modul 8.3 (12 CP) in der ausbildungsbegleitenden Variante bzw. im Modul 5.1 in der berufs-
begleitenden Variante ist die Abschlussarbeit enthalten, in der die Studierenden ein Thema aus 
dem Bereich der Therapiewissenschaften unter Anleitung nach wissenschaftlichen Methoden be-
arbeiten und die Ergebnisse schriftlich angemessen darstellen und dokumentieren (siehe § 14 
Studien- und Prüfungsordnung ATW, im Weiteren: SPO-ATW). 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  
 
Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO)  

Sachstand/Bewertung  
Qualifikationsvoraussetzung für den Zugang zum Bachelorstudiengang „Angewandte Therapie-
wissenschaft: Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie“ ist die allgemeine Hochschulreife, die 
Fachhochschulreife oder die fachgebundene Hochschulreife. Beruflich Qualifizierte haben gem. 
§ 11 BerlHG Zugang. Die ausbildungsbegleitende Variante setzt einen Ausbildungsvertrag für 
eine Fachschulausbildung für Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie voraus. Zugangsvo-
raussetzung für die berufsbegleitenden Variante ist eine bereits abgeschlossene Fachschulaus-
bildung als staatlich anerkannte:r Therapeut:in in einem der genannten Therapieberufe. 
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  
 
Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 
Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiengangs „Angewandte Therapiewissenschaft: 
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie“ wird gemäß § 1 der Studien- und Prüfungsordnung der 
Abschlussgrad „Bachelor of Science“ (B.Sc.) vergeben. Im Diploma Supplement werden der Ab-
schlussgrad sowie der dem Abschluss zugrunde liegende, individuelle Studienverlauf ausgewie-
sen. 
Das Diploma Supplement liegt in aktueller Fassung (HRK 2018) für beide Studiengangsvarianten 
(‚ab‘ und ‚bb‘) in Deutsch und in Englisch korrekt ausgefüllt vor. 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Modularisierung (§ 7 MRVO) 

Sachstand/Bewertung  
Der Studiengang ist vollständig modularisiert. Allen Modulen werden ECTS-Punkte zugeordnet. 
Insgesamt sind im Studiengang 19 Module vorgesehen, von denen 15 studiert werden müssen. 
Für die Module werden 98 CP vergeben. Kompetenzen für die ersten vier Module (0.1 – 0.4) 
werden pauschal über einen Äquivalenzabgleich mit den Ausbildungsinhalten der Berufsausbil-
dungen in Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie in einem Umfang von 82 CP angerech-
net, sodass der Studiengang mit einer Gesamtanzahl von 180 CP abgeschlossen wird. Die Mo-
dule werden innerhalb von einem oder zwei Semestern abgeschlossen.  
Das Modul „Interdisziplinäre Projektarbeit im Kontext von Prävention und Rehabilitation I & II“ (10 
CP) findet in den Semestern eins und vier statt (Modulnr. ‚ab‘ 1.2/4.2.; ‚bb‘ 1.2/2.3). Die Hoch-
schule hat dieses Modul in der Aufteilung neu eingeführt und begründet dies mit dem Lernportfolio 
zur Ausweisung des Lernzuwachses und Kompetenzaufbaus. Das Modul wurde bisher nicht in 
dieser Aufteilung durchgeführt. Es wird darauf geachtet, dass die Aufteilung sich nicht mobilitäts-
behindernd auswirkt. Das Modul schließt im ersten Teil im Falle eines Hochschulwechsels mit 
einer Teilleistung und der Vergabe von 5 CP, im zweiten Teil mit einer Prüfungsleistung und 
ebenfalls der Vergabe von 5 CP ab. Die Gutachter:innen halten diese Ausnahme für begründet. 
In der berufsbegleitenden Variante werden pro Semester zwischen 17 und 22 CP (zweimal 17, 
zweimal 22 und einmal 20 CP) vergeben. In der ausbildungsbegleitenden Variante werden zwi-
schen 7 und 22 CP (viermal zehn, zweimal sieben und zweimal 22 CP) vergeben. 
Die Modulbeschreibungen enthalten Informationen zu den Inhalten und Qualifikationszielen des 
Moduls, zu den Lehr- und Lernformen, zu den Voraussetzungen für die Teilnahme, zur Verwend-
barkeit des Moduls, zu den Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (Prü-
fungsart, -umfang, -dauer), zu den ECTS-Leistungspunkten, zur Dauer und Häufigkeit des Ange-
bots sowie zum Arbeitsaufwand in Stunden (Workload). Dieser wird aufgeteilt in Kontaktzeit und 
Selbststudium. Praxisanteile weist dieser Studiengang nicht auf. Ferner werden die modulverant-
wortlichen Professuren genannt sowie (Grundlagen-)Literatur angegeben.  
Eine relative Note wird entsprechend den Vorgaben des ECTS Users‘ Guide im Diploma Supp-
lement auf der Grundlage des § 16 der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung (RSPO) der IB 
Hochschule für Gesundheit und Soziales ausgewiesen. 
Entscheidungsvorschlag 
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Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 
Die Anwendung des European Credit Transfer Systems (ECTS) ist grundsätzlich gegeben. Der 
Bachelorstudiengang „Angewandte Therapiewissenschaft: Ergotherapie, Logopädie, Physiothe-
rapie“ umfasst 180 CP. Für die aus der Ausbildung angerechneten Kompetenzen werden in bei-
den Varianten des Studiengangs 30, 15, 27, und zehn CP (insgesamt 82 CP) vergeben. Pro 
Semester in der Variante ‚ab‘ entfallen auf vier Semester zehn CP, auf zwei Semester sieben CP 
und auf zwei Semester jeweils 22 CP (insgesamt 98 CP). In der Variante ‚bb‘ werden zweimal 17 
CP, zweimal 22 CP und einmal 20 CP vergeben (insgesamt 98 CP). Für jedes Modul ist eine 
Prüfungsleistung festgelegt, mit deren Absolvieren die CP erworben werden. Für die Bachelorar-
beit und für das begleitende Kolloquium sind in dem Modul 5.3 „Bachelorthesis mit Abschluss-
prüfung und begleitender Forschungswerkstatt 330 Stunden an Workload (12 CP) vorgesehen. 
Pro CP sind gemäß § 10 der Studien- und Prüfungsordnung 25 Arbeitsstunden hinterlegt. Der 
gesamte Workload des Studiengangs in beiden Varianten beträgt 4.500 Stunden. Unter Berück-
sichtigung der Anrechnung von Kompetenzen aus der Berufsausbildung im Umfang von 82 CP 
(2.050 Stunden) gliedert er sich in 600 Stunden Präsenzstudium und 1.850 Stunden Selbststu-
dium.  
Für Praxiszeiten, die im Rahmen der Berufsausbildung (Logopädie, Ergotherapie oder Physio-
therapie) absolviert wurden oder werden, werden CP angerechnet (Modul 0.1 „Praktikum und 
Bericht“, 30 CP). 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung  
Die Anerkennung von in anderen Studiengängen erbrachten Leistungen ist in § 28 der RSPO 
gemäß den Vorgaben der Lissabon-Konvention geregelt. 
Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschulbe-
reichs erworben wurden, werden bis max. zur Hälfte der CP angerechnet. § 13 der SPO regelt 
die pauschale Anrechnung im Umfang von 82 von 180 CP für in der Fachschulausbildung erwor-
bene Kompetenzen. Die Hochschule hat die anzurechnenden Kompetenzen der jeweiligen Aus-
bildung den Modulbeschreibungen (Anrechnungsmodule 0.1 bis 0.4) in einer Äquivalenztabelle 
gegenübergestellt.  
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Bei der Begutachtung des Bachelorstudiengangs „Angewandte Therapiewissenschaft: Ergothe-
rapie, Logopädie, Physiotherapie“ (B.Sc.)3 stellen die Gutachter:innen fest, dass es sich um einen 
gut funktionierenden Studiengang handelt. Die Hochschule thematisiert die rückläufigen Studie-
rendenzahlen im Studiengang und eruiert mit den Gutachter:innen Gründe. Eine Neustrukturie-
rung kommt angesichts der möglicherweise anstehenden Novellierung der Berufsgesetze derzeit 
nicht in Betracht. 
Ein zentraler Aspekt vonseiten der Gutachter:innen ist die Verknüpfung von Akademisierung und 
Professionalisierung mit den fachspezifischen Ausrichtungen des Studiengangs. Dieser berührt 
zum einen die Frage des Niveaus (MRVO § 11) und zum anderen die Frage der curricularen 
Inhalte (MRVO § 12 Abs. 1). Die Gutachter:innen melden zurück, dass sich die beschriebenen 
und in der Lehre implementierten fachspezifischen Themen nicht im Modulhandbuch abbilden. 
Daran anschließend waren die Modulhandbücher im Hinblick auf das Kriterium § 12 Abs. 1 der 
MRVO ein weiterer Schwerpunkt der Begutachtung. So empfehlen die Gutachter:innen, diese 
inhaltlich dahin gehend zu überarbeiten, dass die bereits angesprochene Verknüpfung zwischen 
aus der beruflichen Ausbildung angerechneten Kompetenzen und den Lernzielen und -ergebnis-
sen auf akademischem Niveau im Studium deutlicher werden, um insgesamt das Bachelorniveau 
abzubilden. Von einer Auflage wird unter Würdigung des Studiengangskonzepts und der Rah-
menbedingungen abgesehen. Die Gutachter:innen raten jedoch dringend Präzisierungen und 
Umbenennungen von Modulen an, ebenso wie eine deutliche Komprimierung der in den Modul-
handbüchern angegebenen umfangreichen Pflichtliteratur.  
Ein weiteres zentrales Thema der Begutachtung waren das Blended-Learning-Konzept der Hoch-
schule und die Online-Anteile im Studiengang, die die Hochschule aus einer projektweisen Er-
probung nun dauerhaft im Studiengang implementiert. Die Hochschule verdeutlicht vor Ort ihr 
Selbstverständnis als Präsenzhochschule und zeigt angemessenes Reflexionsvermögen in Be-
zug auf die kompetenzorientierte Ausgestaltung der Online-Lehre. Lehrende wie Studierende füh-
ren darüber aktuell einen kritischen Diskurs. Kritisch gesehen wird die Planung, Online-Anteile 
auf bis zu 50 % der Lehre auszuweiten. Insgesamt empfehlen die Gutachter:innen das Blended-
Learning-Konzept weiterzuentwickeln, um die Rahmenbedingungen für die digitale Lehre trans-
parenter, verbindlicher und homogener festzulegen. 
Vor Ort zeigt sich, dass sich die Hochschule in einem Umstrukturierungsprozess befindet: Im Jahr 
2023 wurde eine Departmentstruktur etabliert und die Hochschule ist übergangsweise in neue 
Räumlichkeiten gezogen. Ein angrenzender Neubau, in den die Hochschule vollständig umziehen 
wird, ist voraussichtlich im kommenden Jahr bezugsfertig. Personell wurde das Präsidium zum 
Teil neu besetzt, die Studiengangsleitungen der begutachteten Studiengänge ebenfalls. Die 
Hochschule ist bereits dabei nach und nach die neue Struktur in den einzelnen Ordnungen um-
zusetzen. Die Gutachter:innen können die sich daraus potenziell ergebenden Schwierigkeiten 
und Verzögerungen in der Gesamtentwicklung nachvollziehen und berücksichtigen diese in ihrer 
Gesamtbewertung. 
 
 
 
 

 
3 Zuvor waren diese Studiengänge an der Fakultät für Gesundheits- und Sozialwissenschaften angesiedelt. Seit dem 
Wintersemester 2023/2024 sind sie innerhalb der zweigeteilten Departmentstruktur in ‚Psychologie‘ und ‚Gesundheits-
wissenschaften/Gesundheitspädagogik‘ dem Department ‚Gesundheitswissenschaften/Gesundheitspädagogik‘ zuge-
ordnet. 
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2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 
(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i. V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19–
21 und § 24 Abs. 4 MRVO) 

 
Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO) 

Sachstand  
Der Bachelorstudiengang „Angewandte Therapiewissenschaft: Ergotherapie, Logopädie, Physi-
otherapie“ ermöglicht auszubildenden (‚ab‘) oder berufstätigen (‚bb‘) Studierenden nach Ab-
schluss der beruflichen Erstausbildung der Therapieberufe Logopädie, Physiotherapie und Ergo-
therapie eine akademische Entwicklung des bereits in der Berufsausbildung Erlernten, vom inter-
disziplinären therapeutischen Denken hin zum interprofessionellen therapeutischen Denken und 
Handeln. Zudem wird die Erweiterung der fachspezifischen beruflichen Kompetenzen durch das 
Studium gefördert und unterstützt. Die Studierenden vertiefen und entwickeln therapiewissen-
schaftliches Wissen und lernen neue Perspektiven zum Transfer zwischen Berufspraxis und Wis-
senschaft mit dem Ziel, Therapieprozesse auf der Grundlage wissenschaftlich gestützter Erkennt-
nisse zu analysieren und damit effektiv therapeutisch zu arbeiten. 
Das Studium zielt in den beiden Studiengangvarianten darauf ab, die in der außerhochschuli-
schen Ausbildung erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden um 
berufsbezogene wissenschaftliche Kompetenzen zu erweitern und sie auf das akademische Le-
vel von wissenschaftlich reflektierenden Praktiker:innen zu heben. 
Der Kompetenzaufbau in Bezug auf das wissenschaftliche Arbeiten erfolgt durch den wissen-
schaftlich ausgerichteten Teil des Curriculums, das sich durch den gesamten Studienverlauf 
zieht, bspw. entlang der Module 1.1 „Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten und Therapie-
wissenschaft“ (5 CP), 3.1 „Qualitative Forschungsmethoden“ (7 CP), 6.1 „Quantitative For-
schungsmethoden“ (7 CP), 7.1 „Neurowissenschaftliche Zugänge und Entwicklungen“ (5 CP)4 
und 8.3 „Bachelorthesis“ (12 CP). Hierin erlernen die Studierenden wissenschaftliche Grundlagen 
sowie ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien und Methoden. In den Modulen 1.2 und 
4.2 „Interdisziplinäre Projektarbeit im Kontext von Prävention und Rehabilitation I + II“ (je 5 CP), 
5.1 „Klientenzentriertes Handeln und Therapiewissenschaft international“ (5 CP), 7.2 „Current 
Issues – aktuelle Entwicklungen in den Therapieprofessionen“ (7 CP) und 7.3 „Klientenzentrierte 
Kommunikation im Therapie-Setting“ (5 CP) vermittelt der Studiengang ein breites Spektrum an 
Methoden zur Bearbeitung komplexer Probleme in einem wissenschaftlichen Fach, das Bezug 
auf das berufliche Tätigkeitsfeld nimmt. 
Die Persönlichkeitsentwicklung wird in diesem Studium auf zweierlei Arten angeregt: Module, wie 
2.1 „Gesundheitspsychologie“, 2.2 „Gesundheitssoziologie“ und 8.1 „Pädagogik in den Therapie-
professionen“ (jeweils 5 CP) erfordern eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und ethi-
schen Fragen, innerhalb derer die Studierenden sich selbst, insbesondere im Hinblick auf ihren 
Beruf, verorten müssen. Zudem gehen mit den Projekt- und Gruppenarbeitsphasen stets Refle-
xionsanforderungen einher. Das Absolvieren des Studiengangs ermöglicht bereits im Feld der 
Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie tätigen oder sich in der Ausbildung befindenden 
angehenden Therapeut:innen Karrierewege in Wissenschaft, Forschung und möglicherweise 
Lehre oder Tätigkeiten mit Leitungsaufgaben in Therapie- und Gesundheitseinrichtungen einzu-
schlagen. 
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Nach Einschätzung der Gutachter:innen sind die Qualifikationsziele klar formuliert und geeignet, 
die Studierenden zu wissenschaftlich reflektierenden Praktiker:innen auszubilden. Die berufliche 

 
4 Die Inhalte und Module sind in beiden Varianten grundsätzlich dieselben, allerdings sind sie unterschiedlich verteilt 
(in der Variante ‚bb‘ über fünf und in der Variante ‚ab‘ über acht Semester). Hier beziehe ich mich auf die Modulnum-
merierung der ausbildungsbegleitende Variante. 
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Tätigkeit als Therapeut:innen setzt eine Anerkennung und Zulassung aufgrund staatlicher Prü-
fung voraus, die im Rahmen der Ausbildung absolviert wird und nicht Teil des Studiums ist. Die 
Hochschule informiert Bewerber:innen und Studierende darüber. Auch die Persönlichkeitsbildung 
der Absolvent:innen sehen die Gutachter:innen in Bezug auf ihre zivilgesellschaftliche, politische 
und kulturelle Rolle im Studiengang angelegt.  
Die Gutachter:innen thematisieren die Verknüpfung zwischen Ausbildungsinhalten und Studium 
und erkundigen sich danach, wie über alle fachspezifischen Kompetenzen, inklusive der aus der 
Berufsausbildung angerechneten, das Bachelorniveau erreicht wird. Zudem erkundigt sich das 
Gutacher:innenteam nach der Einbindung fachspezifischer Themen aus den drei Ausbildungsbe-
rufen und der Verfügbarkeit von entsprechendem professoralem Personal. Dabei macht es auf 
die Bedeutung der Repräsentation der einzelnen Professionen zum Zweck der Identitätsbildung 
der Studierenden aufmerksam, die den Gutachter:innen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht deut-
lich erscheint. 
Die Hochschule verweist auf die eingereichten Äquivalenztabellen und auf die Eigeninitiative der 
Studierenden, den eigenen berufsspezifischen Hintergrund in das Studium einzubringen und mit 
den übergeordneten und interdisziplinären therapiewissenschaftlichen Kompetenzen zu verbin-
den. Die Lehrenden beschreiben an Beispielen, wie sie die Lehrinhalte nach Möglichkeit entlang 
der verschiedenen Berufsspezifika der Studierenden gestalten. In diesem Kontext profitieren die 
Studierenden durch den übergeordneten Rahmen von dem Aspekt der Interdisziplinarität und 
dem interprofessionellen Austausch. Oft ist die eigene Profession der Studierenden durch die 
Zweitbegutachtung in der Abschlussarbeit vertreten. Die Gutachter:innen sehen hier Weiterent-
wicklungsbedarf. Sie können die Argumentation der Hochschule durchaus nachvollziehen, so-
dass von einer Auflage abgesehen wird. Der Hinweis sollte allerdings, im Sinne der Optimierung 
und Weiterentwicklung des Studienangebots, mit Priorität aufgegriffen werden (siehe Kriterium 
§ 12 Abs. 1, Curriculum). 
Der Studiengang entspricht nach Auffassung der Gutachter:innen dem Bachelorniveau gemäß 
dem Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse. Die Gutachter:innen hatten die 
Möglichkeit, exemplarische Bachelor-Arbeiten einzusehen, die sie hinsichtlich Umfang und Me-
thodik als angemessen erachten.  
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 
Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) 

Sachstand  
Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Angewandte Therapiewissenschaft: Ergotherapie, 
Logopädie, Physiotherapie ist in der ausbildungsbegleitenden Variante wie folgt aufgebaut: 
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Abb. 1: Studienverlaufsplan ATW ausbildungsbegleitend 

Der Studiengang erstreckt sich in der Variante ‚ab‘ über acht und in der Variante ‚bb‘ über fünf 
Semester und in beiden Varianten über 19 Module, von denen je 15 Module studiert werden 
müssen. 
Der Studiengang baut parallel (‚ab‘) oder sukzessive (‚bb‘) auf Kompetenzen aus der Fachschul-
ausbildung in den Gesundheitsfachberufen der Ergotherapie, der Logopädie und der Physiothe-
rapie auf. Das Studium setzt in beiden Varianten eine Hochschulzugangsberechtigung und die 
gesundheitliche und persönliche Eignung zur Ausübung eines der drei Ausbildungsberufe voraus. 
Im Fall der ausbildungsbegleitenden Variante ist überdies der Nachweis über den Ausbildungs-
vertrag, im Fall der berufsbegleitenden Variante der Nachweis über eine abgeschlossene Ausbil-
dung als Ergotherapeut:in, Logopäd:in oder Physiotherapeut:in erforderlich. 
In der ausbildungsbegleitenden Variante verteilen sich die 15 zu studierendenden Module über 
acht Semester. Jedes Modul hat Präsenz- und (synchrone) Online-Präsenz-Phasen. Im ersten 
Semester werden die beiden Module 1.1 „Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten und Thera-
piewissenschaft“ und der erste Teil des in beiden Varianten mit dem vierten Semester abschlie-
ßenden Moduls „Interdisziplinäre Projektarbeit im Kontext von Prävention und Rehabilitation I + 
II“ mit je 5 CP absolviert.  
Semester zwei umfasst mit beiden Modulen 2.1 „Gesundheitspsychologie“ und 2.2 „Gesundheits-
soziologie“, für die ebenfalls je 5 CP vergeben werden.  
Im dritten Semester wird nur das Modul 3.1 „Qualitative Forschungsmethoden“ mit 7 CP abge-
schlossen. Ebenso mit 7 CP kreditiert und als einziges Modul im sechsten Semester wird 6.1 
„Quantitative Forschungsmethoden“ absolviert. In Semester vier sind die beiden Module 4.1 „Cli-
nical Reasoning“ und 4.2 „Interdisziplinäre Projektarbeit im Kontext von Prävention und Rehabi-
litation II“ (je 5 CP) abzuschließen und im fünften Semester 5.1 „Klientenzentriertes Handeln und 
Therapiewissenschaft international“ und 5.2 „Epidemiologie in der Therapiewissenschaft“ (je 5 
CP). Im siebten Semester sind vier Module mit insgesamt 22 CP zu absolvieren: 7.1 „Neurowis-
senschaftliche Zugänge und Entwicklungen“, 7.2 „Current Issues – aktuelle Entwicklungen in den 
Therapieprofessionen“, 7.3 „Klientenzentrierte Kommunikation im Therapie-Setting“ und 7.4 „For-
schungskolloquium“. Das achte Semester beinhaltet Modul 8.1 „Pädagogik in den Therapiepro-
fessionen“ (5 CP), 8.2 „Qualitätssicherung, Management und Recht in den Therapieprofessionen“ 
(5 CP) und die „Bachelorthesis mit Abschlussprüfung und begleitender Forschungswerkstatt“ (12 
CP). 
Im sechsten Semester findet in dieser Variante die staatliche Prüfung der sich in der Ausbildung 
befindenden Studierenden statt. Dies berücksichtigt die Hochschule durch einen besonders ge-
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ringen Workload in diesem Semester. In diesem wird lediglich das Modul „Quantitative For-
schungsmethoden“ im Umfang von 7 CP, das zu einem Teil in Online-Präsenz und zum anderen 
Teil in Präsenz stattfindet, absolviert. 
 
Das Curriculum der bereits genannten Module verteilt sich in der berufsbegleitenden Variante 
wie folgt über die fünf Semester:  

 
Abb. 2: Studienverlaufsplan ATW berufsbegleitend 

Im ersten Semester werden hier mit insgesamt 20 CP die vier Module absolviert, die in der Vari-
ante ‚ab‘ innerhalb der ersten beiden Semester abgeschlossen werden (hier Module 1.1, 1.2 (1), 
1.3, 1.4; dort: 1.1, 1.2 sowie 2.1 und 2.2). Das zweite Semester beinhaltet die drei Module aus 
dem dritten und vierten Semester der Variante ‚ab‘ (hier: 2.1 „Qualitative Forschungsmethoden, 
2.2 „Clinical Reasoning“ 1.2 (2) „Interdisziplinäre Projektarbeit im Kontext von Prävention und 
Rehabilitation II“) und ist mit insgesamt 17 CP kreditiert. Im dritten Semester sind in der berufs-
begleitenden Variante die Module 3.1, 3.2 und 3.3 enthalten, die den Modulen 5.1, 5.2 und 6.1 
der Variante ‚ab‘ entsprechen. Es schließt ebenfalls mit 17 CP ab. In Semester vier werden 22 
CP vergeben und es beinhaltet dieselben Module wie das siebte Semester in der ausbildungsbe-
gleitenden Variante. Im fünften Semester der Variante ‚bb‘ werden 22 CP für dieselben Module 
vergeben, mit der in Semester acht Variante ‚ab‘ abschließt. 
Das Curriculum der berufsbegleitenden Variante beinhaltet grundsätzlich dieselben Inhalte, Kom-
petenzen und schließlich Module wie die ausbildungsbegleitende Variante. Die Module werden 
allerdings in fünf anstatt acht Semestern und demnach in einer leicht veränderten Abfolge/Vertei-
lung (je Semester) absolviert: Zudem beinhaltet das Curriculum in der berufsbegleitenden Vari-
ante über die Präsenz- und synchronen Online-Präsenzphasen hinaus asynchrone Lehranteile. 
Jedes der Semester enthält mindestens je ein Modul in Präsenz (insgesamt sechs Module), vor 
Ort an der Hochschule, eins im asynchronen Online-Format (insgesamt fünf Module) und eines 
in synchroner Online-Präsenz (insgesamt sechs Module)5. Das Modul „Interdisziplinäre Projekt-
arbeit im Kontext von Prävention und Rehabilitation I + II“ findet im ersten Teil in Online-Präsenz 
und im zweiten Teil in Präsenz statt. Die praktischen Anteile, die für das Studium relevant sind, 
werden nicht während des Studiums an der Hochschule, sondern in der vorangegangen oder der 
parallel verlaufenden Berufsausbildung erworben und über einen Äquivalenzabgleich (siehe An-
lage 09) angerechnet. Insofern werden sie nicht durch die Hochschule vermittelt und betreut. 

 
5 Da das Modul „Interdisziplinäre Projektarbeit im Kontext von Prävention und Rehabilitation I + II“ im ersten Teil in 
Online-Präsenz und im zweiten Teil in Präsenz stattfindet, ist die Anzahl hier gezählten Modulformate (16) nicht de-
ckungsgleich mit den zu studierenden 15 Modulen des Studiengangs. 
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Lehr- und Lernmethoden in diesem Studiengang sind Gruppen-/Einzel-/Partnerarbeit, Diskus-
sion, Fallarbeit, Fallstudien, Falldarstellung, Vorlesung, Übungen, Seminar, Tutorium, Kollo-
quium, Rollenspiele, Reflecting Team, Reflexionsübungen, Referat, interdisziplinäre Recherchen, 
(Online-)Round Table. 
Alle Studiengänge der IB Hochschule folgen einem studiengangsübergreifenden Blended-Learn-
ing-Konzept (siehe Anlage 18), welches eine Kombination aus Präsenzunterricht und synchroner 
sowie teilweise asynchroner Online-Lehre beinhaltet. Die Lernplattform Moodle ermöglicht es der 
Hochschule neben den Präsenzeinheiten vor Ort an der Hochschule, digitale Räume und Aus-
tauschforen zur Verfügung zu stellen. Auch die synchronen Lehranteile (Präsenz-Online-Lehre) 
und die Anteile asynchroner Online-Lehre, u. a. durch Studierendenbriefe6 werden über diese 
Plattform gesteuert und angeleitet. Die Studierendenbriefe werden den Studierenden einmal pro 
Monat in Vorbereitung für die nächste Blockeinheit, unter Angabe und Bereitstellung von bevor-
stehenden Inhalten, Qualifikationszielen, Vorbereitungsaufgaben und erforderlichem Material via 
Moodle zur Verfügung gestellt. In Vorbereitung auf die Online- und Selbstlernphasen teilen sich 
die Studierenden in Gruppen ein. 
Das Studium bietet ein breites Spektrum und eine hohe Variation an Lehrformen. Dazu zählen 
Vorlesungen, Unterrichtsgespräche, Übungen, Tutorien, seminaristischer Unterricht mit Übun-
gen, Fallarbeit, Rollenspiele, Übungen in fachspezifischer Vertiefung durch akademisch qualifi-
zierte Fachdozent:innen, Round Table, Rechercheübungen, Fallstudien, Kolloquium für die Ab-
schlussarbeit, selbstorganisiertes Lernen, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, praxisorientierte 
Übungen, Gespräche und Diskussionen mit reflexiven Anteilen, Reflecting Team sowie Eigenre-
flexion und wechselseitiges Feedback im Präsenz- oder im Online-Präsenzformat. 
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Mit Blick auf eine stärkere Ausrichtung auf die Akademisierung Professionalisierung der Studie-
renden und den differenzierten Einbezug der jeweiligen Fachdisziplin schlagen die Gutachter:in-
nen vor, das Curriculum dahin gehend umzugestalten, dass Wahlpflichtmodule für die drei Pro-
fessionen (Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie) eingeführt werden und/ oder bedarfsori-
entiert professionsspezifisches Personal über Lehraufträge eingesetzt werden könnte. Vor Ort 
wird deutlich, dass standortübergreifend die Bereiche Ergotherapie, Logopädie und Physiothera-
pie professoral vertreten sind, auch durch die kürzlich berufene Studiengangsleitung. Lehrende 
beschreiben exemplarisch, wie sie jeweils berufsspezifische Anknüpfungspunkte in die Lehre mit 
einbinden. Die Hochschule erklärt, dass sich die fachspezifische Ausrichtung in diesem Sinne im 
Personal abbilde und es auch in ihrem Interesse sei, fachliche Inhalte berufsgruppenbezogen zu 
vermitteln. Die Gutachter:innen empfehlen, die vorhandenen Kompetenzen besser und sichtbarer 
zu nutzen und legen eine Überarbeitung des Modulhandbuchs nahe, dass die Verknüpfung im 
Curriculum und im Modulhandbuch deutlicher abgebildet und Modultitel präzisiert werden. Hier 
ist exemplarisch das Modul 1.1 „Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten und Therapiewissen-
schaft“ zu nennen, das entsprechend umgearbeitet wird. Zudem empfehlen die Gutachter:innen, 
die obligatorischen, bisher teils sehr umfangreichen Literaturlisten auf eine wesentliche und rea-
listische Auswahl zu reduzieren.  
Des Weiteren thematisieren die Gutachter:innen das E-Learning-Konzept der Hochschule und 
erkundigen sich nach der Vorbereitung und Umsetzung, insbesondere der asynchronen Online-
Lehre. Die Hochschule erläutert ihr Konzept der Moodle-Plattform und Studierendenbriefe, auf 
die die Gutachter:innen im Vorwege exemplarisch Zugriff hatten. Die Lehrenden werden tech-
nisch-didaktisch geschult und der Kompetenzaufbau über die Digitallehre soll perspektivisch ver-
tieft werden. Eine Kontrolle des Kompetenzerwerbs in der Online-Lehre erfolgt über die Qualität 
der Prüfungsleistungen. Die Gutachter:innen empfehlen eine einheitliche und systematische Ge-
staltung der Online-Anteile. Sie melden der Hochschule eine hohe Variabilität von unterschiedli-
cher Qualität der Studierendenbriefe zurück, sodass die Studierendenbriefe einerseits teilweise 

 
6 Beispielhaft findet sich ein solcher jeweils als Anlage 13.1 in den Unterlagen zu den beiden anderen Studiengängen 
des Bündels (BA-HCE, MA-GP). 
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nur paraphrasierende Modulbeschreibungen beinhalten und andererseits teilweise als nützliche 
Unterstützung für die Studierenden erscheinen. Ferner raten sie, sowohl die synchronen als auch 
die asynchronen Online-Anteile im Modulhandbuch auszuweisen. Abschließend empfehlen die 
Gutachter:innen bei der Etablierung asynchroner Lehre entsprechende Unterstützungsmaßnah-
men für die Lehrenden zu etablieren und vorzuhalten. Sie heben die besonders gelungene Auf-
bereitung des asynchronen Moduls „Quantitative Forschungsmethoden“ hervor. Zudem zeigt sich 
vor Ort, dass die Hochschule sich in einem Aushandlungsprozess befindet und derzeit reflektiert, 
in welchem Umfang und für welche Kompetenzen Online-Lehre sinnvoll ist.  
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlungen:  

- Die Verknüpfung von fachspezifischer Akademisierung, Professionalisierung und berufli-
cher Ausbildung sollte im Curriculum und im Modulhandbuch deutlicher abgebildet wer-
den, z. B. auch durch die Präzisierung der Modultitel und Modulbeschreibungen. 

- Die modulbezogene Liste an Pflichtliteratur sollte konzentriert und auf das Wesentliche 
reduziert werden. 

- Die digitalen Lehr-/Lernmaterialien, insbesondere die asynchronen, sollten in ihrer Gestal-
tung systematisiert und vereinheitlicht werden. 

 
Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO) 

Sachstand  
Mobilitätsfenster sind im Studiengang aufgrund der Studienstruktur prinzipiell gegeben, da alle 
Module innerhalb von einem Semester abgeschlossen werden. 
Zur Ermöglichung der Mobilität von Studierenden und zur Verbesserung der Studierfähigkeit, ins-
besondere im Teilzeitstudium, arbeitet die IB Hochschule mit einem E-Learning-System, das ne-
ben den Präsenzveranstaltungen auch virtuelle Seminarräume für Informationen, Kommunika-
tion, Datenaustausch, Tests etc. in Modulen anbietet. Bis zu 25 % der jeweiligen Präsenzzeiten 
pro Modul können online stattfinden. Abweichungen hiervon regelt die jeweilige Studien- und 
Prüfungsordnung des Studiengangs. 
Die Anerkennung von in anderen Studiengängen erbrachten Leistungen ist in § 28 Abs. 1 der 
Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (RSPO) gemäß den Vorgaben der Lissabon-Konvention 
geregelt. Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des Hoch-
schulbereichs erworben wurden, werden gemäß § 28 (RSPO) Abs. 2 für den Studiengang ange-
rechnet. 
Mobilitätsfenster sind im Bachelorstudiengang „Angewandte Therapiewissenschaft“ aufgrund der 
Studienstruktur gegeben, da in beiden Varianten fast alle Module innerhalb von einem Semester 
abgeschlossen werden. Eine Ausnahme stellt das zweiteilige Modul 4.2 (ab) „Interdisziplinäre 
Projektarbeit im Kontext von Prävention und Rehabilitation I & II“ dar. In der berufsbegleitenden 
Variante ist dies das Modul 2.3, das sich, genauso wie in der Variante ‚ab‘ über das erste und 
vierte Semester erstreckt.  
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 
Die Anerkennung von Studienleistungen entsprechend der Lissabon-Konvention ist nach Ein-
schätzung der Gutachter:innen in § 28 RSPO geregelt. Nach Auffassung der Gutachter:innen 
sind im Studiengang geeignete Rahmenbedingungen gegeben, die einen Auslandsaufenthalt der 
Studierenden an einer anderen Hochschule ermöglichen. Gleichwohl berücksichtigen die Gut-
achter:innen, dass im Rahmen von ausbildungs- und berufsbegleitenden Studienformaten wenig 
Mobilität der Studierenden gegeben und nachgefragt wird. 
Entscheidungsvorschlag 
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Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO) 

Sachstand  
Die IB Hochschule, so die studiengangübergreifenden Ausführungen der Hochschule zur perso-
nellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung (Unterlagen, Anlage 10_IB HS_Ausstattung), ver-
fügt über einen Personalstab von insgesamt 79 Personen. 27 davon sind Professor:innen, zwölf 
Personen sind wissenschaftliche Mitarbeiter:innen, sechs Personen sind studentische Hilfskräfte 
und 34 Personen sind Verwaltungsmitarbeitende. Die Hochschule bietet all ihren Lehrenden und 
Lehrbeauftragten interne Weiterbildungsmaßnahmen zur Didaktik und Unterrichtsplanung über 
das Institut für Weiterbildung an und stellt die Möglichkeit bereit, an Moodle-Schulungen teilzu-
nehmen. Regelmäßig findet ein pädagogisch angeleiteter Austausch mit dem Schwerpunkt digi-
taler Lehre statt, an dem auch externe Lehrende teilnehmen. 
Mit dem Programmheft „Kompetenz und Karriere“ stellt der Internationale Bund ein jährliches 
Fortbildungsangebot für alle Lehrenden und Mitarbeitenden zur Verfügung. Auf weiterführende 
Angebote der Hochschuldidaktik, z. B. beim Berliner Zentrum für Hochschullehre, wird regelmä-
ßig verwiesen und eine Teilnahme angeregt. Im Sinne einer Qualitätssicherung der Lehre stellen 
die regelmäßigen Evaluationen Ausgangspunkt für einen ggf. individuellen didaktischen Weiter-
bildungsbedarf sowie einen entsprechenden verbindlichen persönlichen Weiterbildungsplan für 
Lehrende dar. 
Die Hochschule hat zwei Lehrverflechtungsmatrizes zu den hauptamtlich Lehrenden der beiden 
Studiengangvarianten (‚ab‘ und ‚bb‘) eingereicht. Die ausbildungsbegleitende Variante kann an 
den Standorten Berlin, Hamburg, Stuttgart und München studiert werden. Aus den Lehrverflech-
tungsmatrizes gehen die Lehrenden, deren Titel/Qualifikation, ihre Denomination/Lehrgebiet, die 
einzelne Lehrverpflichtung insgesamt sowie die Module, in denen gelehrt wird, und die SWS, die 
in der jeweiligen Variante gelehrt werden, hervor. In dieser Variante (‚ab‘) werden in allen vier 
Studienzentren von insgesamt 40 SWS jeweils 14 SWS in Präsenz und 26 SWS in Online-Prä-
senz unterrichtet. 18 SWS (69 %) der zu erbringenden 26 SWS des Online-Präsenzunterrichts 
werden in den drei kleineren Studienzentren, Hamburg, Berlin und München werden von fünf 
hauptamtlich Lehrenden für all diese Standorte gelehrt. In Hamburg und Berlin werden jeweils 10 
SWS (71 %) der insgesamt 14 SWS Präsenzlehre von fünf hauptamtlich Lehrenden erbracht. Am 
Standort München werden 8 SWS (57 %) der insgesamt 14 SWS von zwei hauptamtlich Lehren-
den erbracht. Im Studienzentrum Stuttgart erbringen fünf hauptamtlich Lehrende 24 SWS (60 %) 
Online-Präsenzlehre und Präsenzlehre. Eine weitere Lehrverflechtungsmatrix (Anlage 06c) zeigt 
auf der ersten Seite den Anteil von Gesamtlehre durch Lehrbeauftragte in der Variante ‚ab‘ an. 
Die Online-Präsenzlehre für die Studienzentren Berlin, Hamburg und München wird von vier Lehr-
beauftragten im Umfang von insgesamt 8 SWS (31 %) erbracht. An den Standorten Hamburg 
und Berlin erbringen je zwei Lehrbeauftragte je 4 SWS (29 %) von insgesamt 14 SWS Präsenz-
lehre. Am Standort Stuttgart erbringen sieben Lehrbeauftragte 16 SWS (40 %) der anfallenden 
Gesamtlehre in Präsenz und Online-Präsenz. 
Die berufsbegleitende Variante des Studiengangs wird an den Standorten Berlin und Stuttgart 
angeboten. Der Anteil an Online-Präsenzlehre im Umfang von insgesamt 26 SWS wird für beide 
Studienzentren zusammengelegt und von vier hauptamtlich Lehrenden zu einem Anteil von 18 
SWS (69 %) unterrichtet. Im Studienzentrum Berlin sind vier hauptamtlich Lehrende tätig, die von 
den im Studiengang zu erbringenden 14 SWS in Präsenzlehre 10 SWS (71 %) lehren. Die zweite 
Seite der weiteren o g. Lehrverflechtungsmatrix zu den Lehrbeauftragten zeigt, dass in der Vari-
ante ‚bb‘ 8 SWS (31 %) der insgesamt 26 SWS Online-Präsenzlehre von vier Lehrbeauftragten 
übernommen werden. 4 SWS (39 %) der insgesamt erforderlichen 14 SWS Präsenzlehre werden 
an den Standorten Berlin und Stuttgart jeweils durch zwei Lehrbeauftragte erbracht. 
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Die Hochschule hat das berufliche Profil der Lehrenden gelistet. Aus den Profilen gehen die De-
nomination/Stellenbeschreibung sowie die Qualifikation, die Arbeits- und Forschungsschwer-
punkte, die Lehrgebiete im Studiengang ATW und das Lehrdeputat hervor. 
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachter:innen erkundigen sich mit Blick auf die gutachterlichen Empfehlungen aus dem 
letzten Akkreditierungsverfahren nach der Deputatsreduktion für Hochschulpersonal, das Aufga-
ben im Dezernat, der Studiengangsleitung und Studiengangskoordination übernimmt. Die Hoch-
schule erklärt, dass das Lehrdeputat beider Studiendekan:innen der großen Studienzentren (Ber-
lin und Stuttgart) und der Heads of Departments je um 2 SWS reduziert wird. 
Des Weiteren erbitten die Gutachter:innen in Bezug auf den von der Hochschule als in Planung 
angegebenen Standort Köln ab 2025 einen Aufwuchsplan. Die Hochschule erklärt, dass der Stu-
diengang an diesem Standort bereits etabliert war, jedoch ausgesetzt werden musste und neue 
Kooperationspartner gesucht werden. Sollte der Studiengang in Köln wieder angeboten werden, 
stünden dieselben Personalressourcen und Stellenanteile zur Verfügung, wie zuvor. 
Abschließend schätzen die Gutachter:innen die personelle Ausstattung, wie sie in der Lehrver-
flechtungsmatrix abgebildet ist, in qualitativer und quantitativer Hinsicht als adäquat ein. Die dar-
gelegten Maßnahmen zur Auswahl und Qualifizierung von Lehrpersonal halten die Gutachter:in-
nen für geeignet. Die Gutachter:innen betonen, die vorhandenen Ressourcen an fachspezifi-
schen Lehrenden aus dem Bereich Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie bei der Überar-
beitung des Modulhandbuchs zu nutzen. 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO) 

Sachstand  
Die IB Hochschule verfügt über wissenschaftliches und nicht wissenschaftliches Personal und 
beschäftigt insgesamt 79 Mitarbeiter:innen (an allen Standorten zusammen). Das Verwaltungs-
personal setzt sich zusammen aus Studienkoordinator:innen, Sekretariatsmitarbeiter:innen, Ver-
waltungsmitarbeiter:innen, dem zentralen akademischen Prüfungsamt, dem Career Service, den 
QM-Mitabeiter:innen sowie aus studentischen Hilfskräften. 
Ende 2023 bezog die IB Hochschule Berlin neue Räumlichkeiten auf dem Klinikcampus des Un-
fallkrankenhauses Berlin (ukb). An diesem befinden sich zehn Seminarräume. Die Seminarräume 
sind alle mit Einzel- oder Doppelsitzplätzen ausgestattet. Durch die flexiblen Tische lassen sich 
unterschiedliche Sitzarrangements ermöglichen. Zur Grundausstattung der Räume gehören 
ebenfalls Smartboard, Metaplanwände, Flipchart sowie Moderationskoffer. Über die Bibliothek 
mit Präsenzliteratur, E-Books sowie Zeitschriftenzugängen stehen den Studierenden Arbeits-
plätze mit oder ohne PC zur Verfügung. Eine Nutzung von technischen Geräten und E-Medien 
erfolgt per Ausleihe. Die IB Hochschule verfügt über zwei Classroom-Sets mit je 20 VR-Brillen 
(VR Headsets) sowie einem Präsentationsset mit vier VR-Brillen. Neben einer Ausstattung an 
Laptops stehen iPads mit Apps zur Verfügung. 
Am Studienzentrum Stuttgart stehen insgesamt sechs große Seminarräume auf drei Stockwerken 
sowie ein Kopierraum und ein Krankenraum zur Verfügung. Die Seminarräume sind mit Smart-
boards ausgestattet, ein Laptopwagen mit 30 Laptops und einem Drucker kann variabel einge-
setzt werden. Zudem wurde in einen Innovationsraum für die hybride Lehre investiert, der mit 
hoher technischer Qualität ein Präsenzerleben der zugeschalteten Personen ermöglicht. Ein wei-
teres Stockwerk bietet Büro- und Konferenzräume sowie eine Bibliothek mit Arbeitsplätzen für die 
Studierenden. Im obersten Stockwerk befindet sich das Labor des Departments Psychologie mit 
weiteren Arbeitsplätzen und Arbeitsplatzrechnern, das an den Hochschulwochenenden von den 
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berufs- und ausbildungsbegleitend Studierenden genutzt werden kann. Überdies gibt es in die-
sem Studienzentrum einen Aufenthaltsraum mit einer großzügigen Lounge, einer Küchenzeile 
und Dachterrasse für die Studierenden und Lehrenden. 
Nach den Angaben der IB Hochschule ist die Bibliothek eine zentrale Einrichtung. Sie leistet die 
Grundversorgung mit Literatur und umfasst an den Studienstandorten studiengangspezifische 
Literatur- und Medienbestände. Die Bibliotheken an den Studienzentren variieren daher in ihrem 
Bestand. Der gesamte Bestand ist ein Freihandbestand, insbesondere Grundlagenwerke und 
Handbücher sind im Präsenzbestand zu finden. In den Freihandbibliotheken befinden sich fach-
wissenschaftliche und fachpraktische Literatur (entsprechend den Literaturlisten in den Modul-
handbüchern und darüber hinaus) sowie für die jeweiligen Studiengänge relevante Fachzeit-
schriftentitel im Abonnement. Die Einführung des zentralen Bibliothekssystems KOHA ermöglicht 
den Lehrenden und Studierenden die überregionale Einsichtnahme in den gesamten Buchbe-
stand der IB Hochschule inklusive Fernleihsystem. Dieses sorgt für einen breiten Zugang zu Li-
teratur, die für alle Studierenden der verschiedenen Studiengänge über alle Studienzentren hin-
weg vergleichbar interessant ist. Es erfolgt nicht nur eine Systematisierung nach Fächern, son-
dern auch eine Zusammenlegung in übergeordnete Kategorien. Die Bibliothek in Berlin ist mit 
zurzeit über 5.500 Medieneinheiten die größte Standortbibliothek der IB Hochschule. An allen 
Studienzentren werden derzeit die Bibliotheken vergrößert. Die aktuelle Umstellung des Biblio-
thekssystems ermöglicht allen Studierenden an allen Studienzentren den Zugriff auf Fachdaten-
banken. Über eine Online-Bibliothek haben die Studierenden Zugriff auf 189 E-Books, 34 elekt-
ronische und 650 Zeitschriften, die über die EBSCO-Datenbank erreichbar sind. Zudem verfügt 
das System über eine Fernleihfunktion.  
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Vor Ort erläutert die Hochschule, dass das containerartige Hochschulgebäude eine Übergangs-
lösung darstellt. In unmittelbarer Nachbarschaft wird ein Neubau errichtet, dessen Fertigstellung 
sich verzögert hat und in das die IB Hochschule einziehen wird. Nach Einschätzung der Gutach-
ter:innen sind an der Hochschule ausreichend gute Rahmenbedingungen an räumlicher und 
sächlicher Ausstattung sowie an administrativem Personal zur Durchführung des Studiengangs 
gegeben.  
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO) 

Sachstand 
In § 11 der Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (RSPO) der IB Hochschule sind die für alle 
Studiengänge der Hochschule die möglichen Prüfungsformen definiert und hinsichtlich der Art, 
der Dauer und des Umfangs geregelt. 
Als Prüfungsleistungen sind in beiden Varianten drei Hausarbeiten, vier Klausuren, sechs Prä-
sentationen, zwei Posterpräsentationen und ein Lernportfolio sowie abschließend die Bachelor-
thesis mit mündlicher Abschlussprüfung vorgesehen. 
Gemäß § 18 Abs. 1 RSPO können Prüfungen, die nicht bestanden werden, grundsätzlich zwei-
mal wiederholt werden. Dies gilt für Modulprüfungen sowie für die Abschlussarbeit. 
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachter:innen erkundigen sich nach einem regulären Zweittermin für Prüfungen. Die Hoch-
schule erwidert, dass dieser nicht von vornherein festgelegt, sondern im Fall von Hausarbeiten 
individuell und im Fall von Klausuren gesammelt mit denjenigen vereinbart werde, die den ersten 
Termin nicht wahrnehmen konnten. 
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Nach Einschätzung der Gutachter:innen sind die Prüfungen modulbezogen und kompetenzorien-
tiert ausgestaltet und dabei geeignet, das Erreichen der Qualifikationsziele festzustellen. Beson-
ders positiv hervorzuheben ist laut Gutachter:innen der didaktisch sinnvolle, vielfältige und aus-
gewogene Prüfungsmix. 
Die Prüfungsordnung liegt im Entwurf vor und obliegt der Berliner Senatsverwaltung zur Geneh-
migung. 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO) 

Sachstand 
Allgemeine Informationen zu den Studiengängen an der IB-Hochschule finden sich auf deren 
Website. Zudem bietet die Hochschule monatliche Informationsveranstaltungen online an. Der 
Studienbeginn setzt in der Regel ein verpflichtendes Aufnahmegespräch voraus, in dem ein in-
formativer Austausch zu Workload, Nachteilsausgleich und Studienstruktur, aber auch Motive 
und Erwartungen der Studierenden geklärt werden. Zu Beginn des Studiums werden die Studie-
renden in die administrativen Prozesse, die Strukturen und die Lern- und Arbeitsgrundlagen ein-
geführt und begleitet. 
Zur Klärung von allgemeinen Fragen, etwa zum Studium, dem Studienverlauf, Prüfungsleistun-
gen oder anderen Belangen, stehen den Studierenden zentrale Ansprechpersonen aus dem zent-
ralen Hochschulsekretariat, dem akademischen Prüfungsamt, der Bibliothek sowie Studiende-
kan:innen und Studienkoordinator:innen und die Studiengangsleitung zur Verfügung. Weitere An-
sprechpersonen für spezifische Themenfragen sind z. B. die Gleichstellungsbeauftragte und Ver-
trauenspersonen zur psychosozialen Beratung. Diese Anlaufstellen werden laut Hochschule kon-
tinuierlich evaluiert und im Sinne der Studierbarkeit verbessert (siehe Selbstbericht ATW „4.7 
Studierbarkeit“).  
Die Hochschule hat für beide der angebotenen Varianten des Studiengangs einen Studienver-
laufsplan eingereicht, aus dem je die Aufteilung der Semesterwochenstunden je Modul und Se-
mester, der Workload, die Leistungspunktevergabe, die Prüfungsform sowie die Lehrveranstal-
tungsart der Module hervorgeht. Das Curriculum der beiden Studiengangvarianten ist so konzi-
piert, dass alle Module binnen eines Semesters zu absolvieren sind. Alle Module umfassen min-
destens fünf CP. Pro Semester werden in der ausbildungsbegleitenden Variante zwischen 10 und 
22 CP und in der berufsbegleitenden zwischen 17 und 22 CP erworben. Die Modulprüfungen 
finden am Ende jedes Semesters statt, sodass die Möglichkeit der Wiederholung einer Modulprü-
fung gewährleistet ist. Der Workload der Studierenden wird sowohl in den Fragebögen zur 
Lehrevaluation als auch in der Abschlussbefragung der Studierenden erhoben. 
Nicht bestandene Modulprüfungen sowie die Abschlussarbeit können gemäß § 18 Abs. 1 der 
Rahmenstudien- und Prüfungsordnung grundsätzlich zweimal wiederholt werden. 
Um die Studierbarkeit für den ausbildungs- oder berufsbegleitenden Studiengang entsprechend 
der Umstände und Bedürfnisse der Studierenden zu gewährleisten, findet der Präsenzunterricht 
in Blockseminaren (Hochschulwochenenden) an bis zu fünf Wochenenden pro Semester im re-
gelmäßigen und planbaren Turnus statt (freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr 
und sonntags von 9 bis 17 Uhr). Frühzeitig vor Semesterbeginn werden die Semesterpläne mit 
Modulbelegung via Moodle veröffentlicht. 
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 
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Die Gutachter:innen erkundigen sich nach Regelungen hinsichtlich der Anwesenheitspflicht und 
Ausgleichsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung. Die Hochschule erklärt, dass die Anwesenheitsre-
gelung die Abwesenheit von bis zu 20 % zulässt. In Fällen, in denen dieser Anteil überschritten 
wird, gibt es die Möglichkeit von Ausgleichsaufgaben oder Wiederholung eines Semesters. 
Ferner sprechen die Gutachter:innen die Verkürzung der Regelstudienzeit in der ausbildungsbe-
gleitenden Variante auf acht Semester an. Die Hochschule erläutert die Abwägung zwischen der 
geringeren Leistungsfähigkeit von Schüler:innen in der Ausbildung und dem Angebot an ähnli-
chen Studiengängen an den Studienstandorten. Weiterhin verweist sie darauf, dass die Studien-
gebühren nicht erhöht wurden und durch die Erhöhung der Online-Anteile für Studierende gerin-
gere Reisekosten entstehen, womit die Hochschule versucht, die Studierbarkeit zu verbessern 
und zu sichern. 
Die Gutachter:innen fragen nach der Transparenz hinsichtlich des Workloads und danach, inwie-
weit die Studierenden über diesen aufgeklärt werden. Die Hochschule erläutert ihr Konzept der 
Aufnahmegespräche, in denen die Studierenden zum einen umfassend über die technischen Er-
fordernisse, den Workload und die Struktur des Studiums informiert sowie nach ihrer Motivation, 
ihren Erwartungen an das Studium und ihrer finanziellen Situation gefragt werden. Zur Anschau-
ung legt die Hochschule Gesprächsprotokolle dieser Aufnahmegespräche vor. Auf Grundlage 
dieser Protokolle sind die Gutachter:innen davon überzeugt, dass die Studierenden gut auf die 
Studienbedingungen und den Ablauf vorbereitet werden. 
Die Studierenden selbst bestätigen die ausreichenden Informationen zum Studiengang, zum 
Workload und zum Erfordernis der Berufszulassung. Zudem schätzen die Studierenden im Sinne 
der Vereinbarkeit mit Berufs- und Privatleben, dass der Freitag der Hochschulwochenenden in 
Online-Präsenz stattfindet. 
Nach Einschätzung der Gutachter:innen organisiert die IB Hochschule einen planbaren und ver-
lässlichen Studienbetrieb. Ebenso gewährleistet die Hochschule die Überschneidungsfreiheit von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Der im Modulhandbuch abgebildete Workload erscheint den 
Gutachter:innen plausibel und im Verhältnis zu den beschriebenen Lerninhalten und Qualifikati-
onszielen angemessen. Die vorgesehenen Prüfungen halten die Gutachter:innen für adäquat und 
belastungsangemessen. 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 MRVO) 

Sachstand 
Bei dem Bachelorstudiengang „Angewandte Therapiewissenschaft“ handelt es sich nach § 1 der 
SPO-ATW um einen Teilzeit-Studiengang, der in einer berufsbegleitenden oder einer ausbil-
dungsbegleitenden Variante studiert werden kann.  
Die Präsenzzeiten der Studiengänge an der IB Hochschule finden im Blockformat an bis zu fünf 
Wochenenden im Semester (Freitag bis Sonntag) statt, wobei der Freitag immer in Online-Prä-
senz durchgeführt wird. Weitere Lerneinheiten erfolgen über ein Blended-Learning-Modell, das 
eine Kombination aus Präsenzlehre an besagten Blockwochenenden und synchroner (Online-
Präsenzlehre) und asynchroner Online-Lehre, darstellt. Die Termine der „Hochschulwochenen-
den“ stehen vor Beginn des jeweiligen Semesters fest, sodass sich diese mit dem jeweiligen 
Beruf abstimmen und vereinbaren lassen. Um den Studierenden die Nutzung anderer Standorte 
der IB Hochschule zu ermöglichen, finden die Hochschulwochenenden des jeweiligen Studien-
gangs zeitlich versetzt statt. Im Fall des Bachelorstudiengangs „Angewandte Therapiewissen-
schaft“ ist es daher möglich, in Berlin, Hamburg, Stuttgart und München (sowie ab dem Winter-
semester 2025 in Köln) zu studieren. 
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Pro Semester werden in der berufsbegleitenden Variante des Bachelorstudiengangs zwischen 
17 und 22 CP vergeben und zwischen drei und vier Prüfungsleistungen erbracht. In der ausbil-
dungsbegleitenden Variante werden zwischen 7 und 22 CP je Semester vergeben und zwischen 
einer und vier Prüfungsleistungen erbracht.  
Der zugrundeliegende Studiengang enthält selbst keine praktischen Anteile. Kompetenzen aus 
den Praxiszeiten, die die Studierenden innerhalb ihrer Berufsausbildung als Ergotherapeut:in, 
Logopäd:in oder Physiotherapeut:in absolviert haben, werden im Umfang von 30 CP pauschal 
angerechnet. 
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachter:innen erachten die Aufteilung der Blockhochschulwochenenden von Freitagnach-
mittag bis Sonntagnachmittag für sehr anspruchsvoll und bewerten die Vereinbarkeit von Ausbil-
dung und Studium bzw. von Beruf und Studium als kritisch. Aufgrund der Planbarkeit und Orga-
nisation mit Online-Anteilen halten sie das Studium für vereinbar mit der Ausbildung bzw. dem 
Beruf und dem Privatleben der Studierenden. Die Studierenden heben den Freitag als Tag der 
synchronen Online-Lehre positiv hervor, der insbesondere denjenigen zugutekommt, die anrei-
sen und/oder an dem Tag selbst noch arbeiten müssen. Für diejenigen, die aus technischen oder 
räumlichen Gründen nicht von zu Hause aus teilnehmen können, stellt die Hochschule nach Mög-
lichkeit Räumlichkeiten in den Studienstandorten zur Verfügung. Gleichwohl wünschen die Gut-
achter:innen den Studierenden mehr Zeit und Raum für das Studieren im Sinne von Beschäfti-
gung mit vertiefender Literatur. 
Die Durchführung des Studiengangskonzepts berücksichtigt nach Einschätzung der Gutachter:in-
nen in sämtlichen Aspekten den besonderen Profilanspruch als ausbildungsbegleitender bzw. 
berufsbegleitender Studiengang. 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO) 
Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 MRVO) 

Sachstand 
Mit folgenden prozessualen Schritten sichert die Hochschule nach ihren Angaben die Aktualität 
und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen im Studiengang sowie der 
didaktischen Weiterentwicklung:  
Die IB Hochschule steht durch einen je einmal im Jahr stattfindenden Austausch mit Expert:innen 
und Mentor:innen aus den für die Studiengänge an der IB Hochschule relevanten Berufsfeldern 
in engem Austausch mit diesem. Eine Aktualisierung hinsichtlich der je eigenen Themengebiete 
erfolgt eigenständig durch die modulverantwortlichen Professor:innen. Auf dieser Grundlage wer-
den die fachlichen und wissenschaftlichen Inhalte kontinuierlich weiterentwickelt. 
Die didaktische Weiterentwicklung und Aktualisierung erfolgt im Wesentlichen über Modulevalu-
ationen und Kolloquien. Das Team des Vizepräsidenten ‚Lehre‘ bietet in diesem Rahmen einige 
Formate, wie den ‚Tag der Lehre‘ oder ‚Forum Digitale Lehre‘ an. Die Teilnahme an wissenschaft-
lichen Kongressen, Tagungen und Fortbildungen gewährleistet die Auseinandersetzung mit und 
den Austausch über nationale und internationale Diskurse. 
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Hochschule legt auf Nachfrage der Gutachter:innen plausibel die fachlich-inhaltliche Gestal-
tung des Studiengangs im Hinblick auf die scheinbar fehlende Verknüpfung zwischen gesund-
heitswissenschaftlichem Überbau und spezifischer Fachpraxis der drei im Studiengang vertrete-
nen Professionen dar. Sie erklärt weiter, dass die Aktualisierung des Studienverlaufsplans, der 
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Modulübersicht und des Modulhandbuchs aufgrund der strukturellen und personellen Verände-
rungen an der Hochschule bislang nicht vorgenommen werden konnte. Die Gutachter:innen emp-
fehlen, das Modulhandbuch zeitnah entsprechend zu überarbeiten, zu präzisieren und zu verein-
heitlichen (siehe auch Kriterium § 12 Abs. 1 bis 3 und 5 MRVO, Bewertung). Ferner sind aus 
Sicht der Gutachter:innen an der IB Hochschule adäquate Prozesse zur Sicherstellung fachlich 
fundierter Studiengangkonzepte sowie zur Überarbeitung und Anpassung der Modulhandbücher 
vorhanden und die methodisch-didaktischen Ansätze des Curriculums werden von den Verant-
wortlichen für den Studiengang, für die Gutachter:innen nachvollziehbar, kontinuierlich überprüft 
und an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen angepasst. 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
 
Studienerfolg (§ 14 MRVO)  

Sachstand 
Die IB Hochschule verfügt über ein Qualitätsmanagementkonzept, das sich an den Prinzipien des 
EFQM-Modells für Exzellenz (European Foundation for Quality Management) orientiert.  
Zur Unterstützung bei Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanage-
ments gibt es eine von der Hochschulleitung ernannte Qualitätskoordination. 
Es werden folgende Evaluationen durchgeführt:  

1. Lehrveranstaltungsevaluationen werden mit Fokus auf das Erreichen der Qualifikations- 
und Kompetenzziele immer im Anschluss an die jeweilige Lehrveranstaltung durchgeführt. 

2. Absolvent:innenbefragungen werden einmal im Jahr hinsichtlich der Zufriedenheit und 
des Verbleibs der Studierenden durchgeführt. Zudem findet eine weitere Absolvent:innen-
Befragung ein bis drei Jahre nach Abschluss des Studiums statt. 

3. Studierendenzufriedenheitsbefragungen werden laut Qualitätssicherungskonzept regel-
mäßig zum Zweck der Erhebung der Studienzufriedenheit im Hinblick auf Ausstattung, 
Beratung, Lehr- und Prüfungsorganisation sowie Workload durchgeführt. 

4. Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragungen. 
Die Ergebnisse der Evaluationen werden laut Qualitätssicherungskonzept zur Auswertung an die 
Hochschulleitung, die Studiendekan:innen, die entsprechenden Studiengangleitung/en und die 
Qualitätsmanagementkoordination weitergeleitet und über die online Lernplattform Moodle den 
Studierenden zugänglich gemacht. Ergebnisse sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen wer-
den in einem jährlich stattfindenden Managementreview vorgestellt und regelmäßig im akademi-
schen Senat und in der Studiendekan:innenkonferenz erörtert (siehe Anlage 11_IB HS_Quali-
tätssicherungskonzept). 
Die oben beschriebenen Maßnahmen zur Qualitätssicherung kommen im Bachelorstudiengang 
„Angewandte Therapiewissenschaft“ zur Anwendung. 
Aus der Evaluation „Befragung zur Studierendenzufriedenheit – Wintersemester 2022/23“ (An-
lage 06 Studierendenzufriedenheit ATW, in: 14_Qualitätsbericht mit Evaluationsergebnissen 
ATW) geht eine mäßige Gesamtzufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studium hervor. 
42,86 % der Befragten gab bei der Frage nach der Zufriedenheit „teils-teils“ an, 35,71 % gaben 
an, „eher zufrieden“ zu sein und 21,43 % gaben an, eher nicht zufrieden mit dem Studium zu 
sein.  
Der Studienerfolg des Studiengangs liegt für die Kohorten mit dem Start zwischen Wintersemes-
ter 2013/2014 und Wintersemester 2018/2019, die in Regelstudienzeit oder weniger abgeschlos-
sen haben, zwischen 60 % und 87 %. Die Notenverteilung zwischen Wintersemester 2012/2013 
und Wintersemester 2019/2020 liegt vorrangig im guten und sehr guten Bereich. 
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Im Vergleich zur Erstakkreditierung wurden die Qualifikationsziele und Kompetenzen Vergleich 
marginal ergänzt (siehe Modulhandbuch beider Varianten). Die Regelstudienzeit der ausbil-
dungsbegleitenden Studiengangvariante wurde von neun auf acht Semester verkürzt. Insbeson-
dere hinsichtlich der Sortierung der Module und der Prüfungsleistungen wurden folgende Ände-
rungen und Anpassungen vorgenommen: 

- Modul „Interdisziplinäre Projektarbeit im Kontext von Prävention und Rehabilitation I + II“ 
ist ein Modul, das sich über das erste und das vierte Semester erstreckt. 

- Geänderte Abfolge von Modulen, sodass das Studium mit der „Einführung in Wissen-
schaftliches Arbeiten und Therapiewissenschaft“ beginnt. 

- Streichung von Modulen. 
- Stärkung der Methodenlehre (vormals 7 CP Qualitative und Quantitative Methoden jetzt 

14 CP, jeweils 7 CP Qualitative und Quantitative Methoden).  
- Ein neues Modul fasst die Qualitätssicherung, juristische und ethische Aspekte und Ma-

nagement zusammen (Modul 8.2). 
Außerdem wurde das Studium durch eine zeitlich versetzte Organisation der Präsenzlehrveran-
staltungen an verschiedenen Standorten sowie durch Online-Präsenzformate flexibilisiert. 
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachter:innen fragen die Hochschule, wie sie mit den Evaluationsergebnissen, die eine 
mäßige Studierendenzufriedenheit beinhalten, umgeht. Die Hochschule erklärt, dass es sich um 
die erste Studierendenzufriedenheitsbefragung seit Beginn der Pandemie handelt und sich die-
ses Ergebnis insbesondere auf die Unzufriedenheit mit dem Prüfungsamt und den Prüfungsplä-
nen bezieht. Geplant ist die Optimierung des Beschwerdemanagements und die Einführung einer 
zentralen Anlaufstelle. 
Die Hochschule und die Gutachter:innen tauschen sich über die reduzierten Studierendenzahlen 
des Studiengangs aus. Die Hochschule hält für einen Grund die Konkurrenz innerhalb Berlins für 
diesen Studiengang. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der IB Hochschule wurde die Re-
gelstudienzeit auf acht Semester verkürzt. Als ein weiteres Problem benennt die Hochschule die 
Unsicherheit in Bezug auf die Novellierung der Berufsgesetze und der damit ggf. verbundenen 
Anforderungen an die Akademisierung. Zudem haben sich in der Trägerstruktur kooperierender 
Ausbildungseinrichtungen Änderungen ergeben. 
Die Gutachter:innen erkundigen sich nach dem Einbezug der Studierenden in das Qualitätssi-
cherungskonzept. Diese werden in die Evaluationen grundsätzlich beteiligt und erhalten die Er-
gebnisse einmal jährlich von der Qualitätskoordination als Qualitätsbericht zur Verfügung gestellt, 
so die Hochschule. Die Gutachter:innen kommen zu dem Ergebnis, dass aus den Evaluationen 
Maßnahmen abgeleitet werden und diese zur Weiterentwicklung des Studiengangskonzepts ge-
nutzt werden. Die an der Evaluation Beteiligten werden entsprechend den Anforderungen des 
Kriteriums über die Ergebnisse informiert. 
Die Gutachter:innen bemängeln jedoch, dass keine systematische Beteiligung der Absolvent:in-
nen in ein regelmäßiges Monitoring der Studiengänge erkennbar sowie die gemeinsame Einord-
nung und Ableitung von Maßnahmen vorgesehen ist. 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist teilweise erfüllt. 
Das Gutachter:innengremium schlägt folgende Auflage vor:  

- Die systematische Beteiligung der Absolvent:innen im Sinne eines kontinuierlichen Moni-
torings der Studiengänge ist nachzuweisen. 

 
Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO) 

Sachstand 
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Ein Gleichstellungskonzept der Hochschule liegt vor. Dieses orientiert sich an den Maßgaben des 
Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) in der aktuell gültigen Fassung vom 05.02.2009, 
dem alle Angehörigen und Mitglieder der IB Hochschule verpflichtet sind, sowie an der sozialen 
Philosophie des Internationalen Bundes. Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und partnerschaftli-
ches Verhalten sind darin Voraussetzungen für das soziale Miteinander, bürgerschaftliche Teil-
habe und die berufsbildenden Ziele und Programme des IB. Ziele und Schwerpunkte liegen im 
erklärten Willen des IB e. V. sowie der IB-GIS mbH als Trägergesellschaft der IB Hochschule 
Berlin, soziale Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und bei Pla-
nungs- und Entscheidungsschritten immer bewusst wahrzunehmen und Disparitäten gegenzu-
steuern, mit dem Ziel Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer in 
allen Handlungsfeldern anzustreben und umzusetzen. 
Die aktuelle Gleichstellungsbeauftragte fungiert auf Grundlage des genannten Konzepts als An-
sprechperson im Kollegium und innerhalb der Studierendenschaft der IB Hochschule für gleich-
stellungsrelevante und genderspezifische Themen. In dieser Position agiert sie beratend, vertrau-
lich und unterstützend. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Begleitung von Einstellungs- und Be-
rufungsverfahren, Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Studium (Schwangerschaft/ 
Mutterschutz/ Elternzeit im Studium), die Umsetzung von Gleichstellungsvorhaben, die Veranke-
rung von Gender in der Lehre sowie die Beratung bei diskriminierendem Verhalten oder sexueller 
Belästigung. 
Ein Nachteilsausgleich ist in § 17 der Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (RSPO) geregelt. 
Studiengangsübergreifend werden durch den Nachteilsausgleich die besonderen Belange (Nach-
teilsausgleich im Fall von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Krankheit sowie bei 
Pflege naher Angehöriger, Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit) berücksichtigt. Ent-
sprechend § 18 Abs. 9 RSPO ist für Studierende mit Behinderung eine Person zur Unterstützung 
beauftragt. Diese gewährleistet u. a. die Beratung und die Organisation der Studienbedingungen. 
Außerdem koordiniert die beauftragte Person unterstützende Angebote, insbesondere zu Fragen 
der allgemeinen Partizipation und bei drohendem Abbruch des Studiums. Diese Position wird 
aktuell kommissarisch durch den Vizepräsidenten ‚Lehre‘ wahrgenommen. 
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachter:innen stellen fest, dass das eingereichte Gleichstellungskonzept veraltet ist. Zum 
einen beruft es sich auf eine Fassung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vom 
05.02.2009 und zum anderen beinhaltet es Ausführungen, die die alte Struktur der Hochschule 
betreffen. Die Hochschule erläutert, dass sie die neue Hochschulstruktur von den Ordnungen 
beginnend in die Konzepte und Unterlagen ein- und umarbeitet sowie anpasst. Die Gutachter:in-
nen empfehlen eine Aktualisierung des Gleichstellungskonzepts. 
Abgesehen von der Aktualität des Gleichstellungskonzepts sind nach Einschätzung der Gutach-
ter:innen an der Hochschule Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Chancengleichheit 
vorhanden, die im Studiengang umgesetzt werden. Der Studiengang wird überwiegend von 
Frauen studiert. 
Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  
Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlung:  

- Das Gleichstellungskonzept sollte aktualisiert werden. 
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

- Der Studiengang „Angewandte Therapiewissenschaft: Ergotherapie, Logopädie, Physio-
therapie“ (B.Sc.) wurde im Bündel gemeinsam mit den Studiengängen „Health Care Edu-
cation/Gesundheitspädagogik“ (B.A.) und "Gesundheitspädagogik“ (M.A.) begutachtet. 
Die Unterlagen wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingereicht. 

- Die Studierendenvertretung war im Sinne des § 24 BlnStudAkkV an der Erstellung des 
Selbstberichts beteiligt. 

 
3.2 Rechtliche Grundlagen 

- Studienakkreditierungsstaatsvertrag vom 12.06.2017, 
- Verordnung zur Regelung der Voraussetzungen und des Verfahrens der Studienakkredi-

tierung im Land Berlin (Studienakkreditierungsverordnung Berlin –BlnStudAkkV) vom 
16.09.2019. 

 
3.3 Gutachter:innengremium  

a) Hochschullehrer:innen 

- Prof. Dr. Beate Klemme, Hochschule Bielefeld 

- Prof. Dr. Sascha Sommer, Hochschule für Gesundheit Bochum 

- Prof. Dr. Philipp Struck, Katholische Hochschule Mainz 

b) Vertreter:in der Berufspraxis 

- Julia Schirmer, Deutscher Verband Ergotherapie e. V., Karlsbad 

c) Vertreter:in der Studierenden 

- Florian Wilken, Universität Osnabrück 
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang 
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4.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 24.07.2023 

Eingang der Selbstdokumentation: 24.01.2024 

Zeitpunkt der Begehung: 17.07.2024 

Erstakkreditiert am: 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 16.02.2012 bis 30.09.2017 

AHPGS  

Re-akkreditiert (1): 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 15.05.2018 bis 30.09.2024 

AHPGS 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung, Studiengangsleitungen, De-
partmentleitung, Leitung des Prüfungsamtes 
und Qualitätskoordination, Lehrende, Studie-
rende. 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

Den Gutachter:innen stand im Rahmen der Vor-
Ort-Begutachtung ein Zugang zum virtuellen 
Campus der Hochschule mit exemplarischen 
Kursseiten zur Verfügung. 
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5 Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 
erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und 
dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten (zur Er-
füllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-
schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkre-
ditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfahren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkre-
ditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditie-
rungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 
Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und be-
wertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-
len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 
durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 
Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- 
oder Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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Anhang 
 
§ 3 Studienstruktur und Studiendauer 
(1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizierende 
Regelabschluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren berufsqua-
lifizierenden Hochschulabschluss dar. 2Grundständige Studiengänge, die unmittelbar zu einem 
Masterabschluss führen, sind mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Studiengänge ausge-
schlossen.  
(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester 
bei den Bachelorstudiengängen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengängen. 
2Im Bachelorstudium beträgt die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jahre. 3Bei 
konsekutiven Studiengängen beträgt die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf Jahre 
(zehn Semester). 4Wenn das Landesrecht dies vorsieht, sind kürzere und längere Regelstudien-
zeiten bei entsprechender studienorganisatorischer Gestaltung ausnahmsweise möglich, um den 
Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, berufsbeglei-
tendes oder duales Studium sowie berufspraktische Semester, zu ermöglichen. 5Abweichend von 
Satz 3 können in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen nach näherer 
Bestimmung des Landesrechts konsekutive Bachelor- und Masterstudiengänge auch mit einer 
Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet werden.  
(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pasto-
ralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), müssen 
nicht gestuft sein und können eine Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.  
Zurück zum Prüfbericht 
 
§ 4 Studiengangsprofile  
(1) 1Masterstudiengänge können in „anwendungsorientierte“ und „forschungsorientierte“ unter-
schieden werden. 2Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen können ein besonde-
res künstlerisches Profil haben. 3Masterstudiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen für 
ein Lehramt vermittelt werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil. 4Das jeweilige 
Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.  
(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder weiter-
bildend ist. 2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Vorgaben zur Regelstudi-
enzeit und zur Abschlussarbeit den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem glei-
chen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen.  
(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit 
nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach 
selbständig nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden zu bearbeiten.  
Zurück zum Prüfbericht 
 
§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten  
(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender 
Hochschulabschluss. 2Bei weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen kann der 
berufsqualifizierende Hochschulabschluss durch eine Eingangsprüfung ersetzt werden, sofern 
Landesrecht dies vorsieht. 3Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufsprak-
tische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.  
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(2) 1Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Masterstudiengänge ist die hierfür erforderliche 
besondere künstlerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu weiterbildenden künstleri-
schen Masterstudiengängen können auch berufspraktische Tätigkeiten, die während des Studi-
ums abgeleistet werden, berücksichtigt werden, sofern Landesrecht dies ermöglicht. Das Erfor-
dernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an Kunsthochschulen für solche Studien, die einer 
Vertiefung freikünstlerischer Fähigkeiten dienen, sofern landesrechtliche Regelungen dies vorse-
hen.  
(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können weitere Voraussetzungen entsprechend 
Landesrecht vorgesehen werden.  
Zurück zum Prüfbericht 
 
§ 6 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  
(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils nur 
ein Grad, der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen Mul-
tiple-Degree-Abschluss. 2Dabei findet keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der Dauer 
der Regelstudienzeit statt.  
(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:  
1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprach- und Kulturwis-
senschaften, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstellende 
Kunst und bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung in der Fächergruppe Wirtschaftswissen-
schaften sowie in künstlerisch angewandten Studiengängen,  
2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fächergruppen Mathematik, 
Naturwissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, in den Fächergrup-
pen Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender inhaltlicher 
Ausrichtung,  
3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fächergruppe 
Ingenieurwissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  
4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fächergruppe Rechtswissenschaf-
ten,  
5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fächergruppe Freie 
Kunst,  
6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fächergruppe Musik,  
7. 1Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für Studiengänge, in denen 
die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. 2Für einen polyvalenten Studi-
engang kann entsprechend dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung 
nach den Nummern 1 bis 7 vorgesehen werden.  
2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbezeich-
nungen sind ausgeschlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz „honours“ („B.A. hon.“) sind aus-
geschlossen. 4Bei interdisziplinären und Kombinationsstudiengängen richtet sich die Abschluss-
bezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang überwiegt. 5Für 
Weiterbildungsstudiengänge dürfen auch Mastergrade verwendet werden, die von den vorge-
nannten Bezeichnungen abweichen. 6Für theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das 
Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren („The-
ologisches Vollstudium“), können auch abweichende Bezeichnungen verwendet werden.  
(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Quali-
fikationsniveau des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das 
Qualifikationsniveau eines Masterabschlusses einem Diplomabschluss an Universitäten oder 
gleichgestellten Hochschulen entspricht.  
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(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Dip-
loma Supplement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.  
Zurück zum Prüfbericht 
 
§ 7 Modularisierung 
(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammen-
fassung von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die Inhalte eines Moduls 
sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden 
Semestern vermittelt werden können; in besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich ein 
Modul auch über mehr als zwei Semester erstrecken. 3Für das künstlerische Kernfach im Ba-
chelorstudium sind mindestens zwei Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der Arbeitszeit in 
Anspruch nehmen können.  
(2) 1Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:  
1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,  
2. Lehr- und Lernformen,  
3. Voraussetzungen für die Teilnahme,  
4. Verwendbarkeit des Moduls,  
5. Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European 
Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte),  
6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,  
7. Häufigkeit des Angebots des Moduls,  
8. Arbeitsaufwand und  
9. Dauer des Moduls.  
(3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten für eine erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung durch die 
Studierenden zu benennen. 2Im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, wel-
cher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit es 
zum Einsatz in anderen Studiengängen geeignet ist. 3Bei den Voraussetzungen für die Vergabe 
von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich absolviert werden kann 
(Prüfungsart, -umfang, -dauer).  
Zurück zum Prüfbericht 
 
§ 8 Leistungspunktesystem 
(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte 
Anzahl von ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungs-
punkte zu Grunde zu legen. 3Ein Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der Stu-
dierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein Modul 
werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die in der Prüfungsordnung vorgesehenen Leis-
tungen nachgewiesen werden. 5Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht zwingend 
eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.  
(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuwei-
sen. 2Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis 
zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann 
bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn 
nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden. 
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4Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen in den künstlerischen Kernfächern an 
Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren wird das Mas-
terniveau mit 360 ECTS-Leistungspunkten erreicht.  
(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und 
für die Masterarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengängen der Freien Kunst kann 
in begründeten Ausnahmefällen der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-
Leistungspunkte und für die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen.  
(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Studiengänge mit besonderen studienorganisa-
torischen Maßnahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt werden. 
2Dabei ist die Arbeitsbelastung eines ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 3Be-
sondere studienorganisatorische Maßnahmen können insbesondere Lernumfeld und Betreuung, 
Studienstruktur, Studienplanung und Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts betreffen.  
(5) 1Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für übergrei-
fende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, für Lehr-
ämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe I sowie für Sonderpädagogische Lehr-
ämter I kann ein Masterabschluss vergeben werden, wenn nach mindestens 240 an der Hoch-
schule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Einbeziehung des Vorbereitungsdienstes ins-
gesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind. 
 
(6) 1An Berufsakademien sind bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer für den Bachelorabschluss 
in der Regel 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theoriebasierten Aus-
bildungsanteile darf 120 ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten Ausbildungs-
anteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschreiten. 
Zurück zum Prüfbericht 
 
Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung* 
Formale Kriterien sind […] Maßnahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul- 
oder Studiengangswechsel und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen. 
Zurück zum Prüfbericht 
 
§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  
(1) 1Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen 
sind unter Einbezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichtsspra-
che(n) vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der An-
wendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studiengangsbezogenen Kooperationen ist 
die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender nichthochschulischer Qualifikationen und deren 
Äquivalenz gemäß dem angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar dargelegt.  
(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen 
ist der Mehrwert für die künftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvoll-
ziehbar dargelegt.  
Zurück zum Prüfbericht 
 
§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  
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(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen Hoch-
schule gemeinsam mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus dem Euro-
päischen Hochschulraum koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss 
führt und folgende weitere Merkmale aufweist:  
1. Integriertes Curriculum,  
2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel mindestens 
25 Prozent,  
3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,  
4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und  
5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.  
(2) 1Qualifikationen und Studienzeiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu dem Über-
einkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich 
in der europäischen Region vom 16. Mai 2007 (BGBl. 2007 II S. 712, 713) (Lissabon-Konvention) 
anerkannt. 2Das ECTS wird entsprechend §§ 7 und 8 Absatz 1 angewendet und die Verteilung 
der Leistungspunkte ist geregelt. 3Für den Bachelorabschluss sind 180 bis 240 Leistungspunkte 
nachzuweisen und für den Masterabschluss nicht weniger als 60 Leistungspunkte. 4Die wesent-
lichen Studieninformationen sind veröffentlicht und für die Studierenden jederzeit zugänglich.  
(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 
oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 
Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so finden 
auf Antrag der inländischen Hochschule die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung, wenn 
sich die außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inlän-
dischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 sowie 
in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  
Zurück zum Prüfbericht 
 
§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau  
(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen 
den in Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von 
Hochschulbildung 

• wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung sowie 
• Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und 
• Persönlichkeitsentwicklung 

nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die künftige zi-
vilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die Stu-
dierenden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, re-
flektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeblich 
mitzugestalten.  
(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte 
Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverständnis), Ein-
satz, Anwendung und Erzeugung von Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftliche 
Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie wissenschaftliches/künstlerisches Selbstver-
ständnis / Professionalität und sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau.  
(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Metho-
denkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftliche 
Qualifizierung sicher. 2Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, fach-
übergreifende oder fachlich andere Studiengänge ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstudien-
gänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr 
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voraus. 4Das Studiengangskonzept weiterbildender Masterstudiengänge berücksichtigt die beruf-
lichen Erfahrungen und knüpft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. 5Bei der Kon-
zeption legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studienange-
bot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengängen dar. 
6Künstlerische Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und entwickeln 
diese fort.  
Zurück zum Gutachten 
 
§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 
§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5 
(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im Hin-
blick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. 2Die Qualifikationsziele, die 
Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept sind stim-
mig aufeinander bezogen. 3Das Studiengangskonzept umfasst vielfältige, an die jeweilige Fach-
kultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie gegebenenfalls Praxisan-
teile. 5Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ein (stu-
dierendenzentriertes Lehren und Lernen) und eröffnet Freiräume für ein selbstgestaltetes Stu-
dium.  
Zurück zum Gutachten 
 
§ 12 Abs. 1 Satz 4 
4Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung der stu-
dentischen Mobilität, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeit-
verlust ermöglichen. 
Zurück zum Gutachten 
 
§ 12 Abs. 2 
(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes 
Lehrpersonal umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem Pro-
fil der Hochschulart insbesondere durch hauptberuflich tätige Professorinnen und Professoren 
sowohl in grundständigen als auch weiterführenden Studiengängen gewährleistet. 3Die Hoch-
schule ergreift geeignete Maßnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung. 
Zurück zum Gutachten 
 
§ 12 Abs. 3 
(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine angemessene Ressourcenausstattung 
(insbesondere nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschließlich IT-
Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel). 
Zurück zum Gutachten 
 
§ 12 Abs. 4 
(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten 
Lernergebnisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 
Zurück zum Gutachten 
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§ 12 Abs. 5 
(5) 1Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. 2Dies umfasst insbesondere  
1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb,  
2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen,  
3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsauf-
wand, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel inner-
halb eines Semesters oder eines Jahres erreicht werden können, was in regelmäßigen Erhebun-
gen validiert wird, und  
4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, wobei in der 
Regel für ein Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang 
von fünf ECTS-Leistungspunkten aufweisen sollen. 
Zurück zum Gutachten 
 
§ 12 Abs. 6 
(6) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studien-
gangskonzept aus, das die besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt. 
Zurück zum Gutachten 
 
§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  
§ 13 Abs. 1 
(1) 1Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist ge-
währleistet. 2Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des 
Curriculums werden kontinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklun-
gen angepasst. 3Dazu erfolgt eine systematische Berücksichtigung des fachlichen Diskurses auf 
nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.  
Zurück zum Gutachten 
 
§ 13 Abs. 2 
(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, 
sind Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und Fach-
wissenschaften sowie deren Didaktik nach ländergemeinsamen und länderspezifischen fachli-
chen Anforderungen als auch die ländergemeinsamen und länderspezifischen strukturellen Vor-
gaben für die Lehrerausbildung.  
§ 13 Abs. 3 
(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen ist insbesondere zu prüfen, ob  
1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens 
zwei Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der 
Masterphase (Ausnahmen sind bei den Fächern Kunst und Musik zulässig),  
2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelorstudiums und  
3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern  
erfolgt sind. 2Ausnahmen beim Lehramt für die beruflichen Schulen sind zulässig.  
Zurück zum Gutachten 
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§ 14 Studienerfolg  
1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absol-
venten einem kontinuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Siche-
rung des Studienerfolgs abgeleitet. 3Diese werden fortlaufend überprüft und die Ergebnisse für 
die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt. 4Die Beteiligten werden über die Ergebnisse 
und die ergriffenen Maßnahmen unter Beachtung datenschutzrechtlicher Belange informiert.  
Zurück zum Gutachten 
 
§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  
Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der 
Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studi-
engangs umgesetzt werden.  
Zurück zum Gutachten 
 
§ 16 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  
(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absätze 1 und 2, sowie § 12 
Absatz 1 Sätze 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwendung. 
2Daneben gilt:  
1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdisziplin, 
in der der Studiengang angesiedelt ist, angemessen.  
2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse 
erreicht werden.  
3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22-142) über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2013/55/EU vom 17.01.2014 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) be-
rücksichtigt.  
4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lern-
formen werden die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürfnisse respektiert und die spezifi-
schen Anforderungen mobiler Studierender berücksichtigt.  
5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule gewährleistet die Umsetzung der vorste-
henden und der in § 17 genannten Maßgaben.  
(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 
oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 
Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so findet auf 
Antrag der inländischen Hochschule Absatz 1 entsprechende Anwendung, wenn sich die außer-
europäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inländischen Hoch-
schule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in Absatz 1, sowie der in den §§ 10 Absätze 
1 und 2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  
Zurück zum Gutachten 
 
§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  
1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Ein-
richtung durch, ist die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben gemäß der Teile 2 und 3 
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verantwortlich. 2Die gradverleihende Hochschule darf Entscheidungen über Inhalt und Organisa-
tion des Curriculums, über Zulassung, Anerkennung und Anrechnung, über die Aufgabenstellung 
und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Verwaltung von Prüfungs- und Studierenden-
daten, über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie über Kriterien und Verfahren der Auswahl 
des Lehrpersonals nicht delegieren.  
Zurück zum Gutachten 
 
§ 20 Hochschulische Kooperationen  
(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hoch-
schule durch, gewährleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewährleisten die gradverlei-
henden Hochschulen die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. 2Art und Um-
fang der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinba-
rungen dokumentiert.  
(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit ei-
ner anderen Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang das 
Siegel des Akkreditierungsrates gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst grad-
verleihend ist und die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes gewährleistet. 
2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualitätsmanagementsysteme 
ist eine Systemakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der ko-
operierenden Hochschulen ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zulässig.  
Zurück zum Gutachten 
 
§ 21 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien  
(1) 1Die hauptberuflichen Lehrkräfte an Berufsakademien müssen die Einstellungsvoraussetzun-
gen für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen gemäß § 44 Hochschulrahmenge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch 
Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert worden ist, erfüllen. 
2Soweit Lehrangebote überwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse die-
nen, für die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen oder Professoren an Fach-
hochschulen erforderlich sind, können diese entsprechend § 56 Hochschulrahmengesetz und 
einschlägigem Landesrecht hauptberuflich tätigen Lehrkräften für besondere Aufgaben übertra-
gen werden. 3Der Anteil der Lehre, der von hauptberuflichen Lehrkräften erbracht wird, soll 40 
Prozent nicht unterschreiten. 4Im Ausnahmefall gehören dazu auch Professorinnen oder Profes-
soren an Fachhochschulen oder Universitäten, die in Nebentätigkeit an einer Berufsakademie 
lehren, wenn auch durch sie die Kontinuität im Lehrangebot und die Konsistenz der Gesamtaus-
bildung sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studierenden gewährleistet sind; 
das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkreditierung des einzelnen Studien-
gangs gesondert festzustellen.  
(2) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für nebenberufliche Lehrkräfte, die theoriebasierte, zu 
ECTS-Leistungspunkten führende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Prüferinnen oder 
Prüfer an der Ausgabe und Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach 
Satz 1 können ausnahmsweise auch von nebenberuflichen Lehrkräften angeboten werden, die 
über einen fachlich einschlägigen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss so-
wie über eine fachwissenschaftliche und didaktische Befähigung und über eine mehrjährige fach-
lich einschlägige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehrveranstaltung 
verfügen.  
(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu überprüfen:  
1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),  
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2. die Sicherung von Qualität und Kontinuität im Lehrangebot und in der Betreuung und Beratung 
der Studierenden vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakademien 
und  
3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen 
Lernorte umfasst.  
Zurück zum Gutachten 
 
Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
Zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien gehören 
1. dem angestrebten Abschlussniveau entsprechende Qualifikationsziele eines Studiengangs un-
ter anderem bezogen auf den Bereich der wissenschaftlichen oder der künstlerischen Befähigung 
sowie die Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeitsentwicklung 
Zurück zu § 11 MRVO 
Zurück zum Gutachten 
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